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Gemeindenachrichten 
1 /  2019 

St. Veit in der Südsteiermark im September 2019 
 
 
 

STERNWANDERUNG 2019 – HERZLICH WILLKOMMEN SEIBERSDORF 
 
Bereits zum siebenten Mal lädt die Marktgemeinde St. Veit in der Südsteiermark zur beliebten 
Sternwanderung am Nationalfeiertag, den 26. Oktober 2019 ein. 
 
Eingeladen sind auch schon die Bewohner von Seibersdorf, die mit 01.01.2020, nach der 
Gemeindeaufteilung von Murfeld, zur Marktgemeinde St. Veit in der Südsteiermark gehören. 
 
Ziel ist um 14:00 Uhr am Kirchplatz in St. Veit am Vogau. Die Treffpunkte und Startzeiten in den einzelnen 
Ortschaften sind dem Mittelteil der Herbstausgabe der Gemeindezeitung „Mein Südsteirer“ zu entnehmen. 
 
Für Speis und Trank wird gesorgt. Bei Schlechtwetter treffen wir uns im Kultursaal St. Veit am Vogau. 
 
 

SENIORENTURNEN IN ST. NIKOLAI OB DRAßLING 
 
Ab Dienstag, 12. November 2019 gibt es im Turnsaal der Volksschule St. Nikolai ob Draßling ab 17:00 Uhr 
wieder ein Seniorenturnen mit Frau Maria Löffler. Alle die Interesse haben sind dazu herzlich eingeladen. 
Anmeldungen und Fragen nimmt Josefine Zöhrer unter 0664 / 19 41 608 gerne entgegen. 
 
 

BEWUCHSENTFERNUNG ENTLANG VON WEGEN UND 
KREUZUNGSBEREICHEN 
 
Vor Beginn der Erntearbeiten aber auch im Hinblick auf den Winterdienst möchten wir die Grundeigentümer 
von Waldgrundstücken und Grundstücken mit Sträuchern- und Heckenbepflanzungen auffordern, den 
Bewuchs entlang von Straßen und Wegen zu kontrollieren und überhängende oder in den Straßenraum 
ragende Äste und Zweige zu entfernen. Dies ist besonders in Kreuzungsbereichen und bei Ausfahrten 
wichtig. 
 
Nur so können Verkehrsteilnehmer die Wege im vollen Umfang benutzen und müssen nicht auf anrainende 
Grundstücke ausweichen bzw. können gefahrlos in einen Kreuzungsbereich einfahren. Auch die 
Schneeräumung durch unsere Einsatzfahrzeuge wird damit im vollen Umfang gewährleistet. 
 
Natürlich wird auch die Gemeinde mit ihren Gerätschaften Baumschneidearbeiten vornehmen. Es wird aber 
darauf hingeweisen, dass die Entfernung des überhängenden Bewuchses zu den Pflichten des 
Grundeigentümers gehört und bei Schäden an Verkehrsteilnehmern bzw. an Fahrzeugen der Baum-
/Straucheigentümer zur Haftung herangezogen werden kann. So hat zumindest der Oberste Gerichtshof 
nach einem aufgetretenen Schaden an einem LKW den Baumeigentümer – unabhängig von einer etwaigen 
Verpflichtung des Straßenerhalters – als strafbar befunden. Bitte helfen Sie hier auch in Ihrem Interesse mit. 
– DANKE! 
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VERANSTALTUNGSKALENDERERSTELLUNG FÜR DAS JAHR 2020 
 
Die Marktgemeinde St. Veit in der Südsteiermark lädt alle Vereine, Organisationen, Institutionen und 
Veranstalter zur Erstellung des Veranstaltungskalenders für das Jahr 2020 ein. Treffpunkt ist am 08. 
November 2019 um 19:00 Uhr im Kultursaal Weinburg am Saßbach. 
Jeder der im Jahr 2020 eine Veranstaltung plant, ist herzlich eingeladen seine Termine bekannt zu geben. 
 

GRUNDSTEUERAUFROLLUNG – GUTHABEN 
 
In den vergangenen Wochen wurden aufgrund der Hauptfeststellung des Finanzamtes 
Grundsteueraufrollungen durchgeführt, wobei auch viele Guthaben entstanden sind. 
Falls auf Ihrer Lastschriftanzeige auch ein Guthaben ausgewiesen wurde und Sie dieses noch nicht 
gegengebucht bzw. zurückbezahlt bekommen haben, bitten wir Sie um telefonische Kontaktaufnahme mit 
der Buchhaltung der Marktgemeinde St. Veit in der Südsteiermark. Es wird ohne Rückmeldung des 
Abgabepflichtigen kein automatischer Ausgleich durchgeführt. 
 

STELLENAUSSCHREIBUNG DES ABWASSERVERBANDES 
 
Der Abwasserverband Leibnitzerfeld Süd mit Sitz in Straß ergänzt seinen Personalstand und sucht zum 
baldigen Eintritt eine/n Facharbeiter/in. 
Bei Interesse sind die aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen mit Lebenslauf, Foto, Ausbildungs- und 
Berufswerdegang, sowie Leumundszeugnis bis spätestens 15.10.2019 per Postweg oder e-mail an den 
 
Abwasserverband Leibnitzerfeld-Süd, Murweg 10, 8472 Straß, E-Mail: abwasser@lfsued.at 
 
zu richten. 
 
Details sind der Stellenausschreibung auf der Homepage der Gemeinde in der Rubrik Aktuelles zu 
entnehmen. 
 

AUSSCHREIBUNG LANDTAGSWAHL 2019 
 
Der Landtag Steiermark hat sich mit Beschluss vom 5. September 2019 vor Ablauf der 
Gesetzgebungsperiode aufgelöst und wird daher die Neuwahl ausgeschrieben. Wahltag ist Sonntag, der 
24. November 2019. Als Stichtag wird Montag, der 23. September 2019, festgesetzt.  
 
Die 48 Mitglieder des Landtages Steiermark werden von den wahlberechtigten 
Landesbürgerinnen/Landesbürgern (österreichische Staatsbürgerinnen/Staatsbürger mit Hauptwohnsitz in 
der Steiermark) aufgrund des gleichen, unmittelbaren, persönlichen, freien und geheimen 
Verhältniswahlrechts gewählt. 
 
Wahlberechtigt sind alle Landesbürger, die spätestens am Wahltag das 16. Lebensjahr vollendet haben, 
jeweils am Stichtag in der Wählerevidenz als wahlberechtigt eingetragen waren und vom Wahlrecht nicht 
ausgeschlossen sind. 
 
Das Wählerverzeichnis wird von Montag, 14. Oktober 2019 bis einschließlich Freitag, 18. Oktober 2019 zur 
allgemeinen Einsicht aufgelegt. 
 

HEIZKOSTENZUSCHUSS 2019/2020 
Das Land Steiermark gewährt auch in dieser Heizsaison einen einmaligen Heizkostenzuschuss in der Höhe 
von € 120,-- für alle Heizungsanlagen. 
 
Der Heizkostenzuschuss wird ausschließlich auf Antrag gewährt. Die Antragsstellung kann ab dem 01. 
Oktober bis längstens 20. Dezember 2019 beim Gemeindeamt in St. Veit am Vogau oder in den 
Außenstellen St. Nikolai ob Draßling und Weinburg am Saßbach während der Parteienverkehrszeiten 
erfolgen (wird elektronisch erfasst und an das Land Steiermark weitergeleitet). Antragsberechtigt sind alle 
Personen die seit 01.09.2019 ihren Hauptwohnsitz in der Gemeinde haben. 
Als Einkommen gilt das gesamte Haushaltseinkommen aller Personen, die im Haushalt mit Hauptwohnsitz 
gemeldet sind. 
 
Fortsetzung auf der nächsten Seite. 
  



 
 
Für die Gewährung des Heizkostenzuschusses gelten folgende Einkommensgrenzen: 

 für 1-Personen-Haushalte: € 1.259,-- 

 für Ehepaare bzw. Haushaltsgemeinschaften: € 1.889,-- 

 für jedes Familienbeihilfe beziehende im Haushalt lebende Kind: € 378,-- 
Es wird darauf aufmerksam gemacht, dass in diesem Einkommen auch Pachtentgelte sowie sonstige 
Einkünfte bereits enthalten sein müssen und auch Urlaubs- und Weihnachtsgeld mitberechnet werden. 
 
Wie auch in den letzten Jahren sind heuer nur jene Personen anspruchsberechtigt, die keinen Anspruch auf 
Wohnunterstützung haben! Die Einkommensgrenzen gelten auch für jene Personen, die von der 
Rezeptgebühr befreit sind. 
 
Einkommen von Personen, die in einem Haushalt für die 24-Stunden-Betreuung (nach den Richtlinien des 
Bundes) angemeldet sind, werden nicht für die Berechnung herangezogen. Somit werden die betreffenden 
Haushalte ersucht, selbstständig festzustellen, ob eine Anspruchsberechtigung gegeben ist und bei Zutreffen 
derselben rechtzeitig den Antrag mit Vorlage der entsprechenden Unterlagen im Gemeindeamt zu stellen. 
Die Richtlinien im Detail sind auf der Homepage des Landes unter: http://verwaltung.steiermark.at abrufbar. 
 
 
 

BLUMENSCHMUCKWETTBEWERB – SIEGER UND TEILNEHMER AUS 
ST. VEIT IN DER SÜDSTEIERMARK 
 
Zum 60jährigen Jubiläum des Blumenschmuckwettbewerbes Flora 19, gab es auch aus unserer Gemeinde 5 
Teilnehmer die durchaus große Erfolge erzielen konnten.  
 
Die Steiermark mit ihren 3 unterschiedlichen Klimazonen (Südsteiermark, Hochsteiermark und 
Obersteiermark) stellt die über 38.000 Teilnehmer aus allen Teilen der Steiermark jedes Jahr aufs Neue vor 
eine große Herausforderung. 
 
Der Höhepunkt des Bewerbes bildet die große Schlußgala "60. Landesblumenschmuckbewerb" mit 
Preisverleihung in der Stadthalle Graz am 05. September 2019. 
 

 Buschenschank Weingut Grabin, Annemarie Grabin, Hauptstraße 40, Labuttendorf, 8423 Sankt 
Veit in der Südsteiermark, 5 Floras 

 Florian Scheucher, Weinburg am Saßbach 10, 8481 Sankt Veit in der Südsteiermark, Silber 

 Bauhof Weinburg am Saßbach, Weinburg am Saßbach, 8481 St. Veit in der Südsteiermark, 
Anerkennung 

 Anna Maria Schuster, Pessaberg 160, 8422 Sankt Veit in der Südsteiermark, Anerkennung 

 Frieda Jahrbacher, Wagendorferstraße 49, Wagendorf, 8423 Sankt Veit in der Südsteiermark, 
Anerkennung 

 
 
 

VERANSTALTUNGEN 
 
11.10.2019 

 Spieleabend, Öffentliche Bibliothek & Spielothek St. 
Veit in der Südsteiermark, 17:30 - 19:30 Uhr 

 "Die ABBA Show" 20.00 Uhr, Kulturverein Bühne 
Weinburg, Kultursaal Weinburg am Saßbach 

 

12. und 13.10.2019 
Südsteirisches Herbstfest, Leibnitzer Hauptplatz, 
10:00 Uhr 
 

18.10.2019 

 EsperiMINT - experimentieren, forschen, 
ausprobieren, Öffentliche Bibliothek & Spielothek 
St. Veit in der Südsteiermark, 18:00 Uhr 

 Preiskegeln, 18.00 Uhr, ÖKB St. Nikolai ob 
Draßling, Gasthaus Senger, Leitersdorf 

 
 
 

19.10.2019 

 St. Veiter Herbstfest mit Preisschnapsen, ÖVP St. 
Veit in der Südsteiermark, Kultursaal St. Veit am 
Vogau, 13:30 Uhr 

 Preiskegeln, 18.00 Uhr, ÖKB St. Nikolai ob 
Draßling, Gasthaus Senger, Leitersdorf 

 

20.10.2019 

 Preiskegeln, 9.00 Uhr, ÖKB St. Nikolai ob Draßling, 
Gasthaus Senger, Leitersdorf 

 

26.10.2019 

 Sternwanderung der Marktgemeinde St. Veit in der 
Südsteiermark, Ziel: Kirchplatz St. Veit am Vogau, 
14:00 Uhr 


